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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1965

Norm

ABGB §863 H

ABGB §914 IIIb

ABGB §1313a

HGB §425 ff

Rechtssatz

Durch die Anweisung des Frachtführers seitens des Empfängers, das Frachtgut zwecks Entladung zum Kran des

Empfängers zu bringen, und durch die Befolgung dieser Anweisung übernimmt der Empfänger konkludent das sonst

dem Frachtführer obliegende Entladen. Er haftet daher dem Frachtführer für den diesem aus dem Entladen durch

seine ( des Auftraggebers ) Leute entstehenden Schaden.
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